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Konzeptlos?
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„Die wohlgearteten Bürger an Leib und Seele werden die 
Ärzte heilen, die entgegengesetzten aber, wenn sie in Bezug auf 
den Leib so sind, lassen sie sterben...“ So beschreibt Platon die 
Medizin im idealen Staat, und manchmal gewinnt man den 
Eindruck, in diesem Sinne nähere sich unser Land in der Tat 
dem platonischen Ideal. Indes, wie Aristoteles gesagt haben 
soll: „Platon ist unser Freund, doch mehr Freund ist uns die 
Wahrheit.“

Die Entwicklung der letzten Jahre, vom Urteil des Bundes-
gerichtshofs im Fall Putz (ZfL 2010, 92 ff.) bis zur Pentobar-
bital-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (ZfL 2017, 
64 ff.) und zum „Leben als Schaden“- Urteil des Oberlandes-
gerichts München vom 21. Dezember 2017 (zum Abdruck 
vorgesehen für ZfL 2/2018) ist nicht zu erklären ohne die 
Einführung der §§ 1901a ff. BGB über die Patientenverfügung 
im Jahre 2009. Es verdient daher Aufmerksamkeit, dass der 
BGH nun in zwei Grundlagenentscheidungen vom 6. Juli 2016 
(ZfL 2016, 107 ff.) und vom 7. Februar 2017 (in diesem Heft, 
S. 32 ff.) die Anforderungen an eine wirksame Patientenver-
fügung präzisiert. Die Abhandlung von Dorothea Magnus be-
leuchtet die Entscheidungen aus wissenschaftlicher Sicht, der 
Beitrag von Donata Gräfin v. Kageneck aus Sicht der anwalt-
lichen Praxis. Dass der BGH dem natürlichen Lebenswillen 
des Patienten den Vorrang einräumt gegenüber einem vom 
Gesunden unterschriebenen Formular, gegenüber Ärzten, 
Angehörigen und Betreuern, wird von unseren Autorinnen 
mit Recht begrüßt (vgl. auch Beckmann, ZfL 2015, 102 ff. und 
Windhöfel, Editorial zu Heft 3/2016).

Den zweiten Schwerpunkt dieses Heftes bildet die kri-
minalpolitische Diskussion um § 219a StGB. Wir dokumen-
tieren den Auslöser der Debatte, das Urteil des Amtsgerichts 
Gießen im Fall Hänel, vor allem aber dokumentieren wir die 
Debatte selbst in ihren kontroversen Positionen. Aus Sicht 
der Redaktion sollte diese Kontroverse mit Besonnenheit 
und ohne Polemik geführt werden, vor allem aber sollte sie 
überhaupt stattfinden, und zwar bevor ein nervöser Gesetz-
geber in eifriger Unbedachtheit tätig wird. Wir bedanken uns 

bei Monika Frommel, die am Gießener Prozess als Verteidi-
gerin mitgewirkt hat, sowie den anderen Wissenschaftlern 
(Gärditz, Satzger, Sowada, Walter), die uns ihr Statement zur 
Verfügung gestellt haben, ferner bei Elisa Hoven für die Ge-
nehmigung zum Abdruck der Stellungnahme des Kriminalpo-
litischen Kreises und ihre Kurzstellungnahme.

Beide Schwerpunktthemen scheinen auf  den ersten Blick 
nichts miteinander gemein zu haben. Doch geht es in beiden 
Fällen um die Frage des Schutzes menschlichen Lebens, an 
seinem Beginn in dem einen, an seinem Ende in dem anderen 
Falle (vgl. auch Wiebe, ZfL 2010, 130 ff. zum Zusammen-
hang zwischen PID und Sterbehilfe). Und auch wenn es für 
manchen so aussehen mag: es handelt sich weder bei den 
Anforderungen an Patientenverfügungen noch bei dem Ver-
bot der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche um „for-
malistische“ Randfragen, sondern im einen wie im anderen 
Falle um den Kern des Lebensschutzes. In beiden Fällen, bei 
der Patientenverfügung wie bei § 219a StGB, geht es um die 
Frage, ob unsere Rechtsordnung ein Konzept für den Schutz 
des Lebens hat, das der Schutzpflicht des Staates genügt, und 
ob dieses Konzept – um die Formulierung Duttges (in diesem 
Heft S. 41) aufzugreifen –  den Ansprüchen an eine differen-
zierte und wertebezogene Rechtsordnung entspricht.

Diese Zeitschrift will auch im neuen Jahrgang ein Forum 
sein, darüber nachzudenken.

Thomas Windhöfel
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